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Aktennotiz  
Fusionsgespräch der Bienenzüchter-Vereine Belp, Gürbetal und Riggisberg,  
12.06 2019 (5. Sitzung), Restaurant Höfli Seftigen, 20.00 Uhr 
 
 
1. Begrüssung 
 
Anwesend sind:  

Gürtler David, Gürbetal (david.guertler@flughafenbern.ch; 079 245 83 61) 

Stöckli Werner, Riggisberg/Gürbetal (stoeckli_zoss@bluewin.ch; 031 802 05 84) 

Schmid Theo, Riggisberg (theo_schmid@bluewin.ch; 079 659 27 48) 

Bissegger Erhard, Riggisberg (info@ac-bissegger.ch; 079 689 25 44) 

Probst Peter, Belp (probst.p@bluewin.ch; 079 454 63 90 ) (Sitzungsleitung) 

Koller Hans, Belp (hans_koller@toffenonline.ch; 079 301 80 30) (Protokoll) 
 
 
2. Aktennotiz der Sitzung vom 8. April 2019 
 
Beschluss: genehmigt 
 
 
3. Teilprojekt 1 Statuten; Aktueller Stand  
 
Aktuell gültig ist der Entwurf der Statuten vom 8.4.19. Es sind neue Änderungsvorschläge 
eingegangen:  

• BZVB: Der Vorstand plädiert für das Festhalten an der Kategorie „Passivmitglieder“ 
(Ziff. 6 Abs. 1). Begründung: Passivmitglieder wären von Nutzen, weil für nicht aktive 
Mitglieder kein Beitrag an den Kantonalverein geschuldet wird. – Beschluss: Auf den 
Beschluss zur Streichung der Mitgliederkategorie Passiven wird zurückgekommen. 
Die Kategorie „b) Passivmitglieder ohne eigene Bienenhaltung“ wird in den Statuten 
wieder aufgeführt. 

• Sitz von BienenGantrisch (Ziff. 2): – Beschluss: Riggisberg als Sitzgemeinde von 
BienenGantrisch wird bestätigt. (kein Rückkommen) 

• Keine weiteren Eingaben zu den Statuten; die aktuelle Version datiert somit mit 
12.06.19 

 
 
4. Teilprojekt 2 Finanzen; Aktueller Stand   
 
Ausgangslage (08.04.19): Ein erstes Betriebsbudget mit einem Mitgliedschafts-Jahresbeitrag 
von CHF 30 sowie das Gründungsbudget liegen vor; sie sollen weiter verfeinert werden 
(Pendenz Erhard Bissegger). Ausserdem liegt von Peter Probst eine Modell-Jahresrechnung 
2020 mit entsprechendem Budget 2021 vor.  
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Neue Erwägungen: P. Probst: Ein Mitgliederbeitrag von CHF 30 genügt für den ordentlichen 
Betrieb von BienenGantrisch nicht. – Es werden einzelne Budgetposten diskutiert (Honorar 
der Mitglieder Vorstand, Verdienstmöglichkeiten aus dem Kursangebot, Höhe des Mitglie-
derbeitrags von CHF 50, reduzierte Saalmiete im Schloss Riggisberg).  

Beschluss: Die Diskussion über den künftigen Mitgliederbeitrag wird fortgesetzt, sobald die 
detaillierten Ergebnisse / Erkenntnisse von Erhard Bissegger zum künftigen Betriebsbudget 
vorliegen. Die Arbeitsgruppe erwartet für die nächste Sitzung ein überarbeitetes Gründungs-
budget sowie ordentliches Betriebsbudget für die Folgejahre Hinweise und Überlegungen 
dazu sind an Erhard Bissegger zu richten.  
 
 
5. Teilprojekt 3 Reglemente 
 
Aktuell gültig ist der Entwurf des Geschäftsreglements vom 8.4.19. Es sind neue Änderungs-
vorschläge eingegangen:  

• BZVB: Der Vorstand plädiert für das Festhalten an der Kategorie „Passivmitglieder“ 
(Ziff. 1 Abs. 1). Begründung: siehe Traktandum „Statuten“ (hiervor). – Beschluss: 
Als Folge zur bereits beschlossenen Wiedereinfügung der Kategorie Passivmitglieder 
wird das Geschäftsreglement ergänzt: „b) Passivmitglieder ohne eigene Bienenhal-
tung: mindestens 30 Franken“ 

• Entschädigungen (Ziff. 3 Abs. 2): Gemäss W. Stöckli gibt es gibt Kritik aus der Mit-
gliederschaft an der künftigen Ausrichtung von Entschädigungen zugunsten der Vor-
standsmitglieder. – Beschluss: Solange das verfeinerte Betriebsbudget nicht vor-
liegt, wird auf ein Rückkommen in dieser Sache verzichtet. 

 
 
6. Fusionvertrag / Vorgehen Fusion 
 
Ausgangslage (08.04.19): 

• November 2019: Ausserordentliche HV in allen beteiligten Vereinen zwecks Be-
schlussfassung über Fusion/Zusammenschluss der drei Vereine (gemeinsames In-
formationsmaterial zusammenstellen) 

o Belp: 08.11.19 

o Gürbetal: offen 

o Riggisberg: 01.11.19 

Pendenz: Alle Vereinspräsidenten oder auch Mitglieder der AG Fusion nehmen ge-
genseitig an den ausserordentlichen Hauptversammlungen teil. Theo Schmid erstellt 
eine überarbeitete PPT-Präsentation. 

• Anfangs März 2020 HV gemeinsame Gründungsversammlung des neuen Vereins 
rückwirkend per 1.1.2020/21 

Vorgängig der Gründungsversammlung werden die beteiligten Vereine zur Bereini-
gung des Vereinsjahres 2019 (Déchargeerteilung) ihre Hauptversammlungen durch-
führen. Diese können allenfalls gleichenorts wie die Gründungsversammlung von 
BienenGantrisch im Schloss Riggisberg stattfinden.  

Der Beschluss über die Statuten und das Geschäftsreglement ist Gegenstand der 
Gründungsversammlung des Vereins BienenGantrisch anfangs März 2020. Bis zu 
diesem Zeitpunkt können selbstverständlich weitere Änderungen und Ergänzungen 
an den Dokumenten vorgenommen werden.  
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Fusionsvertrag (Entwurf zugestellt 07.06.19): 
Hinweis: Die Kompetenz zum Abschluss des Fusionsvertrages liegt beim obersten Leitungs- 
oder Verwaltungsorgan der beteiligten Vereine (Art. 12 Abs. 1 FusG). Vorliegend sind die 
Vorstände der beteiligten Vereine zuständig (Art. 69 ZGB). Der Fusionsvertrag bedarf jedoch 
der Zustimmung der Mitgliederversammlung der beteiligten Vereine (Ziffer 6).  

1)  Fusion – Beschluss: genehmigt 

2)  Bilanzen / Aktivenüberschüsse / harmonisierte Wertquoten – Beschluss: alle Absätze 
genehmigt 

3)  Zeitpunkt der Wirkung des Fusionsvertrages – Beschluss: genehmigt 

4)  Übergang der Mitgliedschaft 

Mit der Fusion gehen die Mitgliedschaften in den übertragenden Vereinen auf den 
neuen Verein BienenGantrisch über. Die Mitglieder der übertragenden Vereine kön-
nen innerhalb von zwei Monaten nach der Rechtswirksamkeit der Fusion frei aus dem 
neuen Verein austreten (Art. 19 FusG) (das heisst bis Anfang Mai 2020) – Be-
schluss: genehmigt 
 
Hinweis: Der Bienenzüchterverein Riggisberg und Umgebung ist eine Untersektion 
des Bienenzüchtervereins Bern-Mittelland. Die Mitglieder des Riggisberger Vereins 
sind somit ebenfalls Mitglied von ‚Bern-Mittelland’. Mit dem Übertritt vom Riggisberger 
Verein in den Verein BienenGantrisch erlischt diese Mitgliedschaft beim Verein ‚Bern-
Mittelland’ nicht automatisch; sie muss separat gekündigt werden. – Der Verein Rig-
gisberg orientiert seine Mitglieder entsprechend. – Beschluss: In der Einleitung zum 
Fusionsvertrag wird diese Sachlage aufgeführt.  

5)  Besondere Vorteile – Beschluss: genehmigt 

6)  Zustimmung – Beschluss: beide Absätze genehmigt 

7)  Bedingungen/Rechtswirksamkeit der Fusion – Beschluss: genehmigt 

8)  Kosten – Beschluss: genehmigt 

9)  Vertragsexemplare – Beschluss: genehmigt 

10)  Gerichtsstand – Beschluss: genehmigt 
 
 
7. Wiederaufnahme der Gespräche mit Naturpark Gantrisch, NPG  
 
(Pendenz von Erhard Bissegger und Theo Schmid): Das Gespräch mit der Geschäftsführung 
des NPG hat am 27. Mai 2019 stattgefunden (27,05.19). Es liegen die folgenden Erkenntnis-
se vor: 

• Schnittpunkte Naturthemen: Punkto Biodiversität, Natur usw. hat der NPG die glei-
chen Interessen wie die Imkerschaft. Der NPG ist interessiert an den Fachkompeten-
zen der Imker. Die Belegstation ist ihm bisher nicht bekannt. Der NPG möchte bei 
Veranstaltungen mit BienenGantrisch zusammenarbeiten. Ein grosses Interesse be-
steht ausserdem am Informationsaustausch mit BienenGantrisch. 

• GantrischPost heisst neu GantrischZeitung: Die GantrischZeitung ist eine Zusam-
menarbeit des NPG mit anderen regionalen Institutionen. In jeder Ausgabe sind acht 
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Seiten für den NPG reserviert. Der Anspruch von BienenGantrisch zur Benutzung der 
GantrischZeitung wird akzpetiert und gewährt. Der Veranstaltungskalender steht zur 
Verfügung, ist aber vielleicht aus terminlichen Gründen nicht brauchbar. 

• Schwarm-Meldestelle: Der NPG kann während der Schwarmzeit nicht ein Telefon zur 
Verfügung stellen. Er verweist aber auf die Lösung, wie sie die Jägerschaft für die 
Rehkitz-Rettung handhabt (Publikation einer Liste mit rayonweiser Zuständigkeit ein-
zelner Jäger für die Rehkitz-Rettung). 

• Gantrisch-Label: Eine Gruppenzertifizierung für alle Goldsiegel-Imker ist nicht einfach 
zu bewerkstelligen. Grundsätzlich ist der Goldsiegel eine ausreichende Vorausset-
zung für das Gantrisch-Label. Einzelzertifizierung wäre somit denkbar; sie kostet zu 
Beginn CHF 250 und nachher CHF 120/Jahr. – Das Projekt kann und soll weiter kon-
kretisiert werden. 

 
 

7. Zusammensetzung des Vorstands von BienenGantrisch 
 
Ausgangslage: Bis zu den ausserordentlichen HV müssen die Personen gemeldet sein; min-
destens neun Mitglieder inkl. Präsident / Präsidentin 
 

a) Präsident:  

b) Vizepräsidenten: David Gürtler stellt sich zur Verfügung. 

c) Sekretär:  

d) Finanzverantwortlicher: Peter Probst zieht seine Bereitschaft für das Ressort Fi-
nanzen zugunsten von Erhard Bissegger zurück; dieser stellt sich zur Verfügung. 

e) Betriebsberater: Werner Stöckli stellt sich zur Verfügung. 

f) den Zuchtberater: Fritz Augsburger ist gesetzt  

g) den Betriebsprüfer: Willy Rolli ist gesetzt  

h) die zwei Beisitzer: Peter Probst stellt sich für die Betreuung der Webseite zur Ver-
fügung. 

 
Von folgenden Personen wird die Bereitschaft zur Mitwirkung im Vorstand zu Kenntnis ge-
nommen.  

• Christa Kläsi (BZVB): Charge und Zeitpunkt offen  

• Hans Koller: nicht für Präsidium 

• Theo Schmid: Charge offen 

• Neu: Nils Hertig (BZVB) 
 
 
8. Festsetzung der kommenden Sitzungen 
 
Termin: 09.09.19: Thema: Budget / Finanzen / Organisation Einladungen Gründungsver-
sammlung; ev. im Schloss Riggisberg 
 
 
9. Öffentlichkeitsarbeit / öffentliche Anlässe 
 
Nichts Konkretes. 
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11. Verschiedenes 
 

• Webseite: Ziel ist Betriebsaufnahme bis zur Gründungsversammlung von Bie-
nenGantrisch.  

• Abklärung, ob BienenGantrisch steuer- und meldepflichtig ist: Frage ist nicht aktuell. 

• Archivierung der Vereinsdokumente: Wo in papierform ablegen (z.B. Burgerspital 
Bern), wo elektronisch speichern? 

 
 
Schluss der Sitzung: 22.35 Uhr 

 

Toffen, 15.06.19  Für die Aktennotiz: 
 
 Hans Koller 
 
 
 
Beilagen:  Statuten; Entwurf 12. Juni 2019 

 Geschäftsreglement; Entwurf 12. Juni 2019  

 Fusionsvertrag; Entwurf 12. Juni 2019  

 

 

 


